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Vierteljährlicher Abonnements Preis
fur Halle und unſere unnnttelbaren
Abnehmer: 20 Sgr. Durch die reſp.

Poſt Anſtalten überall nur:
22 Sgr.

Halliſche J
für Stadt

Inſerate für den Courier werden an
2 genommen: Jn Leipzig in derC 4 0 n r 1 C r Buchhandlung von Kirchner und

Schwetſchke, Univerfitätsſtraße,
Gewandhaus No. 4. Jn Magde-
burg in der Creutzſchen Buch

handlung Breiteweg No. 156.

Zeitung
und Land.

In der Cxpedition des Couriers. Redakteur C. G. Schwetſchke.)

D mee e JNo. 257. Halle, Donnerstag den Z. November
1842.,

Hierzu eine Beilage.

Dentſéhlan d.
Berlin, d. 1. November. Die Staats-Zeitung enthalt

heute unter der Aufſchrift Ständiſche Ausſchuſſe:
Denkſchrift

über den Geſetz-Entwurf wegen Benutzung
der Privatfluüſſe.

Die Stande der Provinzen Schleſien und Pommern hat-
ten auf den ProvinzialLandtagen der Jahre 1825 und 1829
die Benutzung der Gewaſſer und die damit zuſammenhangenden
Verhältniſſe zum Gegenſtande ihrer Berathungen gemacht. Als
beſonders wichtig fur die Jntereſſenten der Landes Kultur ho-
ben ſie eine geregelte Bewaſſerung der Grundſtucke hervor und
machten auf die Schwierigkeiten aufmerkſam, welche die be-
ſtehende Geſetzgebung ihr entgegenſtellt. Beide ProvinzialLand
tage ſprachen ſich fur die Nothwendigkeit eines Geſetzes aus,
welches der Bewäſſerung der Grundſtucke in gleicher Weiſe
Schutz und Forderung angedeihen laſſe, wie ſie der Entwaſſe
rung durch die beſtehende Geſetzgebung, namentlich durch das
Vorfluth-Edikt vom 15. November 1811, geſichert iſt.

Die Anträge der Stände gaben Veranlaſſung einen Ge
genſtand, der die Aufmerkſamkeit der Verwaltung ſeit längerer
Zeit in Anſpruch genommen hatte, einer erneuerten, grund-
lichen Pruüfung zu unterwerfen. Die Provinzial Behorden
wurden zur gutachtlichen Aeußerung aufgefordert und traten,
der Mehrzahl nach, der Anſicht bei, daß die Geſetzgebung des
Landrechts der Bewaſſerung der Grundſtucke denjenigen Schu
nicht gewahre, den dieſe Benutzungs-Art des Waſſers, be
der Wichtigkeit, die ſie in dem Entwickelungsgange der Landes-
kultur gewonnen hat, unabweislich erheiſcht.

Das Allgemeine Landrecht unterſcheidet offentliche (von
Ratur ſchiffbare) Ströme von den Privatfluſſen. (A. L. R.
Th. II. Tit. 15, Abſchnitt II.) Die Nutzungen der öffentlichen
Ströme gehören zu den Regalien des Staates 9. 38 J. c. Daß
die Nutzung der Privatfluſſe, nach der Theorie des Landrechts,
zu den Gegenſtänden des Privat Eigenthums gehoört, geht aus
den Beſtimmungen der 225 bis 273, Tit. 9, Th. J. und 69, 39
bis 43. Tit. 15. Th. II. des A. L. R. hervor. Ueber die beſon
dere Natur dieſes Rechts aber ſind die Vorſchriften des Land
rechts unbeſtimmt und unzureichend. Nur uber einzelne

Nutzungsrechte, uber das Fiſchereirecht, das Recht zum Er
werbe von Alluvionen, die Muühlengerechtigkeit c. enthält es
beſtimmtere Grundſatze; uber die Nutzung des Elementes ſelbſt,
der Maſſe des fließenden Waſſers fehlt es an ausdrucklichen
Vorſchriften. Dieſe Lucke der Geſetzgebung wird um ſo fuühl-
barer, als das Landrecht andere Beſtimmungen enthalt, wel-
che, ihrer ungenauen Faſſung nach, die Benutzung des Waſ-
ſers in die engſten Granzen einſchraänken. Nach 9. 99. Tit. 8.
Th. I. des A. L. R. darf auch in Privatfluſſen zum Nachtheile
der Nachbarn und Uferbewohner durch Hemmung des Abfluſſes
nichts unternommen oder verändert werden. Jede Anlage
zur Benutzung des fließenden Waſſers, welche den Ablauf deſ-
ſelben, wenn auch in noch ſo beſchrankter Weiſe, hemmt,
wurde ſonach, bei ſtrenger Anwendung der landrechtlichen Be
ſtimmungen, dem Widerſpruchs- Rechte der Nachbarn und
Uferbewohner unterliegen. Nach F. 246. Tit. 15. Th. II. des
A. L. R. darf einer ſchon vorhandenen Muühle ein Nachbar,
durch deſſen Grundſtucke das zu ihrem Betriebe noöthige
Waſſer fließt, daſſelbe nicht entziehen. Auch dieſe Vorſchrift
iſt ſo allgemein und unbeſtimmt gefäßt, daß ſie den Muühlen-
beſitzer in der Regel zum Widerſpruche gegen jede Kultur An-
lage des oberhalb liegenden Grundbeſitzers veranlaßt, wenn ſie
nur in der entfernteſten Weiſe auf die Waſſermaſſe des Muühlen
gewaſſers einwirkt.

Wie zunächſt die Entwäſſerung der Grundſtucke in
ihrer Bedeutung erkannt worden war und zu dem Vorfluth
Geſetze vom 15. November 1811 Veranlaſſung gegeben hatte,
ſo mußte in der weiteren Entwickelung der Landes- Kultur die
Wichtigkeit einer geregelten Bewäſſerung immer deutlicher
hervortreten. Nicht blos im Auslande, in den Ebenen der
Lombardei, der Provinz Valencia u. ſ. w. hatten ſich die groß
artigen Erfolge einer umfaſſenden, kunſtmäßigen Verwendung
des fließenden Waſſers bewährt. Auch in einzelnen Gegenden
des Jnlandes, ſo namentlich im Furſtenthum Siegen, war
eine wohlgeordnete Berieſelung der Grundſtücke ſeit Jahrhun
derten eingeführt und hatte auf die Ertragsfähigkeit des Bo-
dens den entſchiedenſten Einfluß ausgeuübt. Jn allen dieſen
Ländern hatte die Benutzung des Waſſers in einer Geſetzgebung,
welche die Bedeutung dieſes Zweiges der Landeskultur aner
kennt, ihren feſten Stutzpunkt gefunden. Angeregt durch die



fache Bedenken hervor.

Erfolge, die ſich in jenen Ländern darboten, erwachte in vielen
Theilen der Monarchie die Neigung, das Waſſer zu regelmaä
ßiger Bewäſſerung der Grundſtücke zu verwenden. Bedeutende
Unternehmungen dieſer Art waren mit gunſtigem Erfolge aus
gefuhrt worden. Andere, nicht minder wichtige, aber wurden
gehemmt, weil die Unbeſtimmtheit der beſtehenden Geſetze ihnen
unbeſiegbare Hinderniſſe entgegenſtellte. Das Einſchreiten der
S war daher durch entſcheidende Grunde gerecht-
ertigt.Ein Entwurf zu einem Geſetze wegen der Einrich-

tungen zur Befoorderung des Ablaufes und zur
Anhaltung und Benutzung der Gewaäſſer wurde ſo-
nach ausgearbeitet und im Jahre 1834 den Provinzial Stan-
den von Poſen, Preußen, Brandenburg und Pommern, im
Jahre 1837 den Ständen der Provinzen Schleſien, Sachſen
und Weſtphalen zum Gutachten vorgelegt. Ueber den Gegen-
ſtand hinaus fur'welchen zunächſt das Einſchreiten der Geſetz
gebung in Anſpruch genommen war die Benutzung der Pri-
vatfluſſe zur Bewaſſerung von Grundſtucken dehnte ſich der
Entwurf auf das geſammte Waſſerrecht aus. Er ſchloß die of-
fentlichen Strome neben den Privatfluſſen in ſich und umfaßte,
neben den Vorſchriften uüber Bewaſſerung, die Lehre von den
Muühlen Anlagen, von der Vorfluth und dem Deichweſen.

Die Nothwendigkeit beſtimmte Vorſchriften über die Be
nutzung des Waſſers zu erlaſſen, wurde von allen ſieben Pro-
vinzialLandtagen anerkannt, gegen den Geſetz Entwurf ſelbſt
traten jedoch, der Faſſung wie dem Jnhalte nach, mannig-

Bei der Materie von den nicht of
fentlichen Fluſſen war es hauptſächlich der privatrecht-
liche Charakter der verſchiedenen Nutzungsrechte,
deſſen beſtimmte Anerkennung die Stande vermißten: ein
Mangel, dem ſie jene weitgreifende, die freie Bewegung der

hemmende Einwirkung der Verwaltungs-
ehörden, welche der Entwurf fur nothwendig gehalten

hatte, zur Laſt legten. Vielfache Abänderungen des Entwurfs
wurden in dieſem Punkte und in anderen wichtigen Beziehun-
gen beantragt. Die Bemerkungen der Stande gaben zu einer
erneuerten, forgfältigen Erwägung des Gegenſtandes Anlaß.
Behörden und Privaten, welche ihrer Stellung und ihrer Er-
fahrung nach mit der Eigenthümlichkeit kunſtmäßiger Bewaſſe
rungs-Anlagen, mit den praktiſch wichtigen Bedenken, deren
Löſung von der Geſetzgebung erwartet wurde, vorzugsweiſe ver
traut ſind, wurden bei der Berathung zugezogen. Das Reſul-
tat dieſer Erörterungen war, daß der frühere Geſetz Entwurf
einer weſentlichen Abänderung allerdings bedurfte. Die Ver-
einigung al ler das Waſſerrecht in ſeiner weiteſten Ausdehnung
umfaſſenden Materien in ein Geſetz mußte zunachſt als ein
Uebelſtand erkannt werden. Jede von ihnen verlangt die Beach-
tung ihres eigenthumlichen Charakters und bietet der Geſetzge-
bung oft ganz entgegengeſetzte Geſichtspunkte und eine Reihe in
ſich verſchiedener Verhältniſſe zur Erwägung und Feſtſtellung
dar. Mit anderen, zum Theil nur äußerlich verwandten Ma-
terien zuſammengefaßt, konnten die Fragen, welche der geſetz
lichen Feſtſtellung zunächſt bedurfen, in der erforderlichen Klar-
d und Beſtimmtheit nicht hervortreten. So ſtellte ſich die
Nothwendigkeit dar, die einzelnen Theile des Waſſerrechts in
ihrer Selbſtſtändigkeit anzuerkennen und unter Feſthaltung der
allen gemeinſamen Geſichtspunkte ihre Eigenthümlichkeit in ab
geſonderten Geſetzen zu beruckſichtigen.

Entwurfe einer allgemeinen Strom und Ufer Ordnung
und eines Geſetzes über das Deichweſen ſind, dieſer Erwägung
gemäß, beſonders ausgearbeitet und im vergangenen Jahre den
ſtändiſchen Verſammlungen aller Provinzen, mit Ausſchluß der
Rhein Provinz, zur Begutachtung vorgelegt worden. Von

den übrigen Materien des Waſſerrechts umfaßt der jetzt vorlie
gende Geſetz Entwurf die Lehre

von der Benutzung der Privatfluſſe,
unter vorzugsweiſer Beruckſichtigung der Waſſer Verwendung
zu Berieſelungen und zu ahnlichen, die Boden Kultur betref
fenden Anlagen. Die Materien von der Benutzung des Gefäl-
les zu Muhlen-Anlagen und zu anderen Triebwerken, von der
Vorfluth c. ſind in dem Entwurfe nur ſo weit beruckſichtigt, als
es der Zuſammenhang und das Beduürfniß des nächſten Zweckes
unentbehrlich macht. Allerdings bieten auch dieſe Verhältniſſe
mehrere Punkte dar, in denen eine Abänderung der Geſetzge
bung, eine nähere Feſtſtellung der leitenden Grundſatze noth

wendig erſcheinen mag. Die Bemerkungen der Landtage aber
zu dem jene Materien umfaſſenden Theile des fruheren Entwur-
fes haben, eben ſo ſehr als die Erfahrung der Behörden dar
gethan, daß es umfaſſender Vorarbeiten bedarf, um fur dieſe
Fragen definitiv die Richtung feſtzuſtellen, welche die Geſetzge-
bung in ihrer weiteren Entwickelung zu verfolgen hat. Dieſe
Eroörterungen werden fortgeſetzt. Ohne Benachtheiligung wich-
tiger Jntereſſen war es aber nicht zuläſſig, bis zu ihrer Been
digung die geſetzliche Feſtſtellung einer Materie auszuſetzen,
deren dringendes praktiſches Jntereſſe zu Tage liegt, und die
aus den verſchiedenſten Theilen der Monarchie vielfach in An
regung gebracht worden iſt.

Jn dieſem Sinne, unter Beruckſichtigung der ſtandiſchen,
zu dem fruüheren Entwurfe gemachten Bemerkungen iſt der Ge
genſtand im königlichen Staats Miniſterium vorbereitet und
demnachſt, auf Allerhochſten Befehl Sr. Majeſtät des Königs,
durch eine von Allerhochſtdemſelben beſonders hierzu ernannte
Kommiſſion des Staatsraths nochmals berathen worden. Das
Reſultat liegt in einem Entwurfe eines Geſetzes uber die Be
nutzung der Privatfluſſe, (welcher in der Staats Zei
tung erſcheinen wird), vor.

Seine Wirkſamkeit ſoll, der Eingangs Beſtimmung ge
maäß, auf den ganzen Umfang der Monarchie Anwendung fin
den, mit Ausnahme derjenigen Theile der Rhein Provinz, wo
die Geſetzgebung durch in der Hauptſache zweckmäßige Beſtim-
mungen den Bewaäſſerungs Anlagen genugenden Schutz ge
wahrt. Fur die Landestheile, wo das gemeine deutſche Recht
gilt, das eben ſo wenig als das Landrecht ausgebildete Prinzi
pien uber das Nutzungsrecht der Privatfluſſe enthält, iſt das
Geſetz ein nicht minder dringendes Bedurfniß.

Frankeeich.
Paris, d. 28. Oct. Der Miniſter Teſte iſt am 25. Oct.

zu Marſeille und der General Tiburce Sebaſtiani geſtern
hier zu Paris angekommen der letztere ſoll beſtimmt ſein,
den Oberbefehl in der erſten Militärdiviſion an General Pa-
jol's Stelle zu uöbernehmen.

Hr. Pageot, franzoſiſcher Geſchäftsträger bei den Ver-
einten Staaten, iſt an Bord des Great-Weſtern am 23. Oct.
von Briſtol nach Neuyork abgereiſt.

Von allen Seiten her werden Petitionen gegen einen
Zoll verein mit Belgien berathen und zur Abſendung durch
Deputationen vorbereitet.

Großbritannien und Jrland.
London, d. 26. October. Der Knabe Jo nes, der ſich

bekanntlich mehreremale heimlich in den BuckinghamPalaſt zu
ſchleichen gewußt, hat ſich, nachdem er als Schiffsjunge auf
dem Schiffe Warſpite die Reiſe nach Amerika gemacht hatte,
wieder in London eingefunden, wo die Polizei ſich ſeiner be
machtigt und ihn wieder nach Portsmouth, woſelbſt der War
ſpite angekommen war, gebracht hat.
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Fonds und Geld Cours.
Berlin, d. 1. November 1842.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 1. November 51 Zoll unter 0.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 1. bis 2. November.

Frau Geh. Räthin Edom a. Berlin. Hr. Land
Hr. Kammerrath v. Trüſchler a. Wien

Parters a. Hildesheim. Hr. Baurath Fritze a.
Hr. Rentier Curio a. Kodlenz. Hr. Refer. Stammer a. Hol
Hr. Gaſtwirth Preußer a. Blankenburg, Die Hrru. Kaufk.

Stadt Zürch: Hr. Hr. Herwegh a. Zürch. Hr. Dr. Ruge a. Dresden.
Hr. Pred. Bluth a. Rö

celitz. Hr. Kaufm. Werner a. Berlin. Hr. Kaufm. Weber a. Stet

Die Hrrnu. Kaufl.
Kaufmann u. Thilſen a. Berlin. Hr. Kaufm. May a. Leipzig. Hr-

wo Pr. Cour. wo Pr. Cour.gends. S Brief. Geld. Actien. en Brief. Geld-
St.-Schuldſch. 103 103 2 Brl. Potsd. Eiſenb.5 123

r. Engl. Obl. 30.14 [102 102 do. do. Prior. Obl.4 103 102
äm. Sch. der Mgd. Lpz. Eiſenb. 1121 Jm Kronpriajen:Sechandlung. 90 90 ſpdo. do. Prior. Obl.4 1102 rath v. Zeteritz a. Meininzen.

Kurm. Schuldv. 34102 101 Berl. Anh. Eiſenb. 103 102 Hr. Major a. D.
Brl. St.-Obl. 34102 o. do. Prior. Obl.4 103 S Prag.Danz. do. in Th. 48 Düſſſ. Elb. Eiſenb.ſ5 58 57 ſtein.Weſtp. Pfandbr. 33102 Do. do. Prior. Obl.4 94 Brunner u. Holz'opfel a. Magdeburg.
Großh. Poſ. do. 4 105 PRhein. Eiſenb. 5 79 78

do. do. 34102 ſo. do. Prior. Obl.4 96 S Hr. OLGer. Refer. Weyhe a. Naumburg.
Oſtpr. Pfandbr. 33 1028/, Berl. Frankf. Eiſ. s 100 99

do. d i o e Friedrichsd'or 13 13 tin. Hr. Kaufm. Uhlig a. Würzburg.
e u vo Andere Goldmün Goldnen Ring: Hr. Pred. Peterſen a. Buttelſtädt.Schleſfiſche do. 33102 zen à 5 Thl. 10 s ter ſ

Disconto w. 4 Oekon. Schüler a. Bornitz.Der Käufer vergütet auf den am 2. Januar 1843 fälligen Con
pon pCt.

Getreidepreiſe.
Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.

Halle, den 1. November.

Berger a. Köthen.
Gold nen Löwen: Hr. Kaufm. Büſchgens a. Rheydt. Hr. Kaufm.

Hr. Kaufm. Hoffmann a. Düden. Hr. Gutsbeſ.
Hildebrandt a. Geutg, Hr. Kaufm. Hahn a. Schneeberg.

Schwarzen Bär: Hr. Fabrik. Goldberg a. Johnsdorf.
Seiffert a. Zittau.

Hr. Fabrik.
Hr. Kaufm. Markwitz u. Fräul. Rohtiſch a.

Weizen 1 thl. 17 ſgr. 6 pf. bis 2thl. ſgr. pf. Berlin.Roggen 12 25 Stadt Hamburg: Die Hrrn. Fabrik. Jung Sauer, Hoffmann,Gerſte 1 10 12 6 Schaarſchmidt u. Schilling a. Suhl. Hr. Stud. Reiche, die Hrrn-Hafee 9 s v Dr. med. Bölicken u. Medorffer u. Mad. Krauſe a. Berlin. Hr. Stud.
Magdeburg, den 1. November. (Nach Wiſpeln.) Schmidt u. Hr. Fabr. Morgenroth a. Suhl.

Weizen 44 46 thl. Gerſte 36 36 tht. Goldnen Kugel: Hr. Kaufm. Wolthat a. Aſchersleben. Hr. Holz
Roggen 44 46 Hafer 27 274 2 hdlr. Hauer a. Weißenfels. Hr. Apoth. Endlich a. Wettin. Hr.

Waſſerſtand zu Halle
4 Zoll.

Fuß 11 Zoll.

am 2. November:
Oberhaupt 4 Fuß
Unterhaupt

Kaufm. Wimar a.

hauſen

Nordhauſen.
Zur Eiſenbahn: Hr. Gutéebeſ. v. Herrling a. Mecklenburg. Hr

Kaufm. Brunak a. Berlin.
Hr. Kaufm. Rundner a. Leipzig.

Hr. Kaufm. Kramich a. Schönebeck.
Hr. Amtmann Leutner a. Nord

h

FamilienNachrichten.
Todesanzeige.

Am 30. October Abends halb ſieben Uhr
verſchied nach achttagiger Krankheit, an ei-
nem gaſtriſchen Fieber, unſer theurer Gatte
und Vater der Amtmann Hirſemann zu
Kl. Weißand in ſeinem 76ſten Jahre.

Die Hinterbliebenen.
DZJ

Bekanntmachungen.
Nachverzeichnete Briefe ſind an die de-

ſignirten Empfanger nicht zu beſtellen gewe-
ſen und deshalb zuruckgeſandt worden. Die
Abſender werden zur ſchleunigen Abholung
und Ausloöſung hiermit aufgefordert.

1) An Hrn, Muſikus Bräunnig in
Genthin. 2) An Hrn. Maſchinenbau-
meiſter Schröder in Berlin. 3) An

rn. Gerichts Aſſeſſor Teichmann inPretetg 4) An Hrn. Domherrn von

Wollfersdorf in Merſeburg. 5) An
Hrn. Dr. Hofmeiſter in Wurzen. 6)
An Hrn. Bildhauer Landmann in Halle.
7) An Hrn. Wildprethändler Herg in
Breslau. 8) An Hrn. Backermeiſter
Martinius in Jeßnitz. 9) An Hrn.
Gaſthalter Schömmelberger in Suül-
zenfeld. 10) An Hrn. von Guſto in
Dresden. 11) An Hrn. Rethlag in
Berlin. 12) An Hrn. Müller in Hal Wesfe in Landsberg.

Loitz mit 10 Thlr. C. Anw. 23) An den

berſtadt. 13) An Fraäulein Binge
Erfurt. 14) An Dewmoiſelle Tabbert
in Berlin. 15) An Hrn. Major von
Brincken in Gollnow. 156) An Hrn.
Dr. Bicking in Erfurt. 17) An Hrn.
Candidat Hammer in Gehofen. 18)
An Hrn. Prediger Koltenhahn in Rieth-
nordhauſen. 19) An Hrn. Schnei-
der in Schönebeck. 20) An den Kunſt-
gärtner Hödler in Potsdam. 21) An
die Geſchwiſter Krieſche in Berlin.
22) An den Stellmachermeiſter Schulz in

Musketier Römer in Magdeburg mit
1 Thlr. C. Anw. 24) An Hrn. Steiger
Schiffmann in Raunitz. 25) An den
Hrn. Typograph Gehülfen Meyer in
Leipzig. 26) An den Gelbgießer Hei-
nig in Dresden. 27) An den Polizei-
Commiſſarius Waſſerdräger in Mag-
deburg.

Halle, den 31. October 1842.
Königl. Ober Poſt Amtk.

Göſchel.

Friſcher Kalk
Sonnabend den 5. d. M. bei W. Trübe in

Halle.

m

terſchaafe zu verkaufen bei dem Hutmann
Es ſtehen 40 Stuuck Hammel und Mut-

2 s

Z2 2 22 7
15,000, 11,000, 8000, 4500, 2500,

1500, 1200, 800, 500 und 300 Thaler
ſind auszuleihen durch den Actuar Dan-
cker in Halle, Markerſtraße No. 455.

Weiße, gewirkte Unterbeinkleider,
mit und ohne Socken, das Paar von 15 Sgr.
bis 1 Thlr. weiße wollene Geſundheitsjack
chen, Beinkleider von dem feinſten Lama und
Hemden Flanell, dunkle, warme Jackchen,
mit daniſcher Wolle gefuttert Schlafrocke in
großer Auswahl, Regenſchirme à Stuck 25
Sgr., ſeidene Knicker, dunkle, zweiſchlafrige
Caſimir Bettdecken à Stuck 20 Sgr. rothe
Damaſt-Bettdecken à Stuck von 2 Thlr. bis
3 Thlr. 15 Sgr. bei Ernsthal.

99

Einem geehrten Publikum zeige ich hier
mit ergebenſt an daß ich vom 1. Novem

ber an meinen Laden eröffnet habe und ein
Lager von Wolle und Baumwolle, Strick-,
Nah und Zeichen Garn und in dieſes Fach
ſchlagende Artikel ſtets vorraäthig habe. Jn
dem ich um guütige Abnahme bitte, empfehle
ich mich mit reeller und billigſter Bedienung,
ſo daß niemand meinen Laden unbefriedigt
verlaſſen wird.

Halle, den 2. November 1842.

Amalie Dockhorn,
Märkerſtraße No. 459.
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S Ausgezeichnet ſchönes Pflaumenmus em Am 15. November d. J., Vormittagsu Anzeige S pfiehlt Guſt. Winkelmann. Halle, 9 Uhr und folgende e in den
63 Montag den 7. November. H Strohhof. Krug von Niddaſchen Forſte, am Wege
G Concert G der von Gatterſtädt nach Mittelhau-von 8 Eine Ladung beſter Speiſekartoffeln liegt ſen fuhrt, mehrere Hundert Stück Eichen,
a Giovanni di Dio, S zum einzeln Verkauf an dem Ausladeplatze Birken und Espen, großtentheils zu Nutz

Violoncelliſt, S des Hrn. J. G. Mann. und Arbeitshölzern brauchbar, auf dem
G im Saale des Kronprinzen Hötels. S Stamme gegen Baarzahlung verſteigert wer

Nähere werden Zeitungen und S Holzauction. den. Naähere Beſtimmungen werden auf
Anſchlagezettel beſagen. S Montag den 21. November d. J. und dem Platz bekannt gemacht. Sollte am

S e S S folgenden Tag, ſollen von früh 9 Uhr ab 15. das Wetter ganz unguünſtig ſein, ſo
Als beſonders ſchön und preiswerth em

pfehle ich folgende Weine als
Forſter die Bout. 10 Sgr.
Scharlachberger u. Raurnthaler à 15 Sgr.,
Hochheimer u. Erbacher à 17 Sgr.

u. 20 Sgr.,
Medoc St. Julien à 15 Szr. u.

17 Sgr.
Chateau Margaux à 25 Södr. u.

1 Thlr.,
Haut Sauternes à 171 Sgr. u.

20 Sgr.,
Haut Preignac du Roi à 1 Thlr.,

bei 12 Flaſchen die 13te gratis,
Guſtav VBornſchein,

zur Rheiniſchen Traube.

Vorzüglich ſchonen Punſch Extract à
Bout. 25 Sgr. u. 1 Thlr. bei

Guſtav Bornſchein.

Mehrere Sorten Rum die Bout. von
15 Sgr. bis 1 Thlr. beſonders aber einen
alten Jam. Rum die Bout. zu 1 Thlr.
10 Sgr.

Guſtav Bornſchein.
n

Eine reiche Auswahl Cigarren zu billi-
gen Preiſen empfing

Guſtav Vornſchein.

Ein Grundſtück bei Halle, in welchem
ein ſolch Geſchäft betrieben wird das nie
fallirt, und jährlich einen ſichern Gewinn
von 1000 Thalern einbringt, und von Je-
dermann betrieben werden kann ſtehet für
reelle Käufer preiswurdig und zwar nur mit
3 Anzahlung zu verkaufen. Wo? iſt zu
erfragen bei Herrn Rumpler im Bierkeller
unter dem Rathhauſe zu Halle.

Schöne friſche geſalzene Butter empfing
und verkauft billigſt

W. Furſtenberg.

Zur Kirmeß Sonntag und Montag den
6. und 7. November ladet ergebenſt ein

Wilhelm Weber in Hohenthurm.

Wenn dies bis zum Sonnabend den 5. Nov.

Kuche und Keller, mit ſonſtigem Zubehoöör, iſt

in dem zum Rittergute Wegwitz gehörtgen
Holze mehrere Hundert Stuck Ruüſtern, Ei
chen, Aspen und Ellern, großtentheils Nutz-
holz auf dem Stamme und zuletzt eine
Quantitaät Reisholz meiſtbietend unter dem
im Termine bekannt zu machenden Bedin-
gungen verkauft werden.

Wegwitz bei Merſeburg 1842.
A. Böttcher.

Jch empfing ſo eben:
feinſten Spelz-Gries,
feinſtes Spelz-Mehl, dem Weizen-

mehl in vieler Hinſicht vorzuziehen,
Frankfurter Hirſen in goldgelber

Waare, ohne fremdartige Beimi-
ſchung von andern Saamenkornern.

Den geehrten Hausfrauen empfehle ich dieſe
Fabrikate als etwas ganz Vorzuzliches.

W. Fuürſtenberg.

Ein ganz bequemes, gut eingerichtetes
Logis mit 2 Stuben, 2 Kammern, Vorzim-
mer, Küche und Keller, mit ſonſtigem Zube
hör, iſt von jetzt ab zu vermiethen

Rathhausgaſſe No. 247.

T. Friebus,
Mauermeiſter.

Ein Logis mit 2 Stuben, Einer Kammer,

zu Neujahr zu vermiethen kleiner Sandberg
No. 260 a.

Das Naähere Rathhausgaſſe No. 247.

T. Friebus,
Mauermeiſter.

e w
Am O. October iſt mir in der Beeſe

ner Flur ein Jagdhund mittler Größe zu
gelaufen. er Eigenthumer melde ſich bei
dem Zimmermann Kniep in Beeſen.

nicht geſchieht, wird der Hund verkauft und
das daraus geloöſete Geio fur die Jnſertions-
und Futterkoſten gerechnet.

Freitag den 4. d., Vormittags 9 Uhr, ſoll
im Fürſtenthal eine Partie Holz meiſtbie
tend, gegen baare Zahlung verſteigert werden.

e

wird die Auction einen Tag ſpater beginnen.
Krug von Nidda.

222

Bekanntmachung.
120 Schock Satzkarpfen à Stück

bis b ſchwer, ſind bei Unterzeichneten
auf dem Rittergute Dieskau von jetzt an
zu verkaufen. Findeiſen.

Holzverkauf.

Sonntag den 6. November, Nachmit
tags 2 Uhr, ſollen an meiner Wieſe zu
Naundorf im langen Felde 70 bis 80
Stuck ſtarke Ellern öffentlich meiſtbietend
verkauft und die Bedingungen vorher be
kannt gemacht werden.

Richter.

Holz Auction.
Montag den 7. November Vormittags

10 Uhr, ſollen im Domnitzzer Holze eine
Quantitäat Eichen und Birken auf dem
Stamme meiſtbietend verkauft werden.

Gneiſt.

Es iſt jeden Tag Gelegenheit nach Eis-
leben und Sangerhauſen zu fahren bei

Eckert am Klausthor No. 889.

Sonnabend den 5. Nov. friſcher Kalk bei
Ad. Kirchner in Halle.

Gaſthof- Verkauf.
Der in Wettin am Markte belegene Gaſt-

hof zur grünen Tanne, in welchem 8 Stu-
ben mehrere Kammern, Küche, Keller, Hof-
raum, Scheune, Stallung fur 16 Pferde,
Wagenremiſe, auch ein kleiner Garten c.
befindlich, ſteht eingetretener Verhaltniſſe hal
ber unter ſehr vortheilhaften Bedingungen ſo
fort aus freier Hand zu verkaufen oder auch
zu verpachten und wollen ſich hierauf Re

flectirende an den unterzeichneten Eigenthu-
mer wenden.

Schriftliche Anfragen werden portofrei
erbeten.

Löbejuün, am 2. November 1842.
Georg Boöhme.

Beilage
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Heutſchland.
Darmſtadt, d. 19. October. Unſere EiſenbahnAnge-

legenheit ſcheint nunmehr ernſtlich zur Sprache zu kommen,
indem Baden, welches unausgeſetzt an ſeinen Bahnlinien ar-
beiten läßt, darauf dringt, daß ſowohl unſere Regierung als
auch Frankfurt a. M. zur Ausfuhrung ſchreiten, daher Unter-
handlungen eingeleitet ſind, dieſe wichtige Angelegenheit end-
lich zu einem genugenden Reſultate zu bringen. Es ſcheint,
daß die von Baden fur die Lokalbahn von Mannheim nach Hei-
delberg feſtgeſetzte Spurbreite von Darmſtadt und Frankfurt
fur die Strecke von Frankfurt nach der badiſchen Grenze ange-
nommen werden wird; ein Vertrag, welcher fruher von dieſen
drei Regierungen abgeſchloſſen wurde, ſoll dieſe Spurweite adop-
tiren. Eine theilweiſe Aenderung von Frankfurt oder Darm-
ſtadt wurde noch größere Mißſtände erzeugen, als es bereits
durch Annahme eines Syſtems geſchehen iſt, welches gegen alle
Erfahrungen ſtreitet. Es iſt wahrhaft bedauerlich, daß uber
die Anlagen von Eiſenbahnen in Deutſchland keine feſten Grund-
ſaätze beſtehen.

Neu-Strelitz, d. 29. October. Vorgeſtern iſt aus
England die Nachricht von der Verlobung unſeres Erbgroßher-
zogs mit der Prinzeſſin Auguſte von England, alteſten Toch
ter des Herzogs von Cambridge, eingegangen.

Belgien.
Bruſſel, d. 28. October. Der am 19. October im Haag

unter Vorbehalt nochmaliger Reviſion abgeſchloſſene Vertrag
zwiſchen Belgien und Niederlande, wodurch alle bis daher
ſuspendirt gebliebenen Fragen abgethan werden, umfaßt 70
Artikel und betrifft drei Hauptpunkte: die Territorialabgren-
zung, die Flußſchifffahrt, die finanzielle Ausgleichung. Die
Kommunikation zwiſchen der belgiſchen Schelde und dem deut
ſchen Rhein iſt geſichert. Von der Rente von 5 Millionen Gul-
den, welche Belgien an der niederlandiſchen Staatsſchuld zu
tragen hat, werden 400,000 Gulden als perpetuelle Rente
jährlich von Belgien an Niederlande bezahlt, 600,000 Gulden
werden vom großen Schuldbuch zu Amſterdam auf das zu Bruüſ
ſel ubertragen der Reſt wird zwar ebenfalls vorerſt transferirt,
Belgien behält ſich aber vor, zwei Million Rente zu kapitali-
ſiren und abzutragen Konig Wilhelm II. cedirt ſeine Palaſte,
Parks, Hotels und ſonſtigen Grundbeſitzungen auf belgiſchem
Gebiete fur die Summe von drei Million Gulden.

Vermiſchtes.
Das Paketboot „South America“, welches Neuyork

am 1. October verlaſſen hat, bringt eine Anzahl getauſchter
armer Auswanderer zuruck, die in Neuyork, wo Leute ihres
Gleichen ſelbſt die großte Noth leiden, keine Arbeit haben fin
den konnen, und denen es an Mitteln gefehlt hat, ſich nach
Kanada oder nach anderen Punkten zu begeben, wo es an Ar-
beitern mangelt. Jn den Handels und Fabrikdiſtrikten von
Nordamerika ſcheint das Elend in den arbeitenden Klaſſen ſelbſt
noch größer zu ſein als in England, und auch die Ackerbauer
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klagen uüber die allzuniedrigen Preiſe der Produkte, welche, un
ſeg der ſo reichlichen Erndte, keinen Vorthoeil fur ſie übrig
aſſen.

Die Wiener Zeitung enthalt folgende wichtige
Entdeckung. Es iſt eine bekannte Thatſache, heißt es in
der nord amerikaniſchen Zeitſchrift Silliman's Journ., daß
Samen, welche ſchwer keimen oder die Fähigkeit dazu bereits
verloren haben dadurch zum Keimen gebracht werden koönnen,
daß man dieſelben langere Zeit in Waſſer legt, welches mit
ChlorWaſſerſtoffſaure ſchwach angeſäuert worden iſt. Dieſe
Thatſache gab Veranlaſſung zu dem Verſuche, ob nicht ſehr
verdunnte Chlor-Waſſerſtoffſaure, zum Begießen der bereits
gekeimten Samen angewendet, das Wachsthum derſelben zu
befördern im Stande wäre. Die zu dieſem Verſuche angewand
ten Pflänzchen von Lactuca sativa zeigten alsbald die außer
ordentliche Wirkung dieſes Mittels und waren bereits nach acht-
undvierzig Stunden zu einer Höhe von drittehalb Zollen em
porgewachſen; in acht Tagen, bei fortgeſetzter Behandlung,
hatten ſie den Grad von Ausbildung erreicht, der ſonſt nach
Verlauf von funf bis ſechs Wochen einzutreten pflegt. Auch bei
den jungen Pflanzchen von Fichten und Tannen zeigte ſich daſ
ſelbe günſtige Ergebniß. Nachdem dieſe jungen Gewaächſe auf
obengenannte Art drei Monate lang behandelt worden waren,
hatten ſie in ihrer Entwickelung ſolche Fortſchritte gemacht,
daß ſie von Sachverſtandigen fur zweijährige Pflanzen angeſehen
wurden. Welche Fortſchritte, ſchließt das obgenannte Blatt,
werden nicht fur Forſt und Land wirthſchaft daraus erwachſen,
wenn es gelingt, durch kunſtliche Mittel das Wachsthum der
Walder und Saaten ſo zu befoördern und zu beſchleunigen, daß
die Zeit von der Ausſaat bis zur Erndte um das Sechsfache ver
kurzt wird! Welches Licht verbreitet dieſer einfache Verſuch in
der Wiſſenſchaft! Von heute an zweifelt gewiß Niemand mehr,
daß die Salzſaure der in Regenwaſſer enthaltenen Salze es iſt, die
der Vegetation die unentbehrlichſten und erſprießlichſten Dienſte
leiſtet. Man muß von nun an der ChlorWaſſerſtoffſaäure die
wahrhaft wunderbare Kraft zuſchreiben die man bisher irrig
dem Ammoniak einräumen zu müſſen glaubte. Auch fur die
Viehzucht verſpricht dieſe Entdeckung von Wichtigkeit zu wer
den, da das Vieh die mit Säure behandelten Gewächſe des er
höhten Salzgehaltes wegen lieber frißt, als andere Pflanzen
derſelben Art, die nicht mit Saure behandelt wurden. Die
Theuerheit des Materials kann nicht als Hinderniß angeſehen
werden, da nur geringe Quantitaten erforderlich ſind, um eine
große Wirkung zu erzielen, und in jedem Lande, wo der Preis
des Kochſalzes nicht ubermaßig hoch und die Manufaktur zur
Vollkommenheit gelangt iſt, die ChlorWaſſerſtoffſaäure die
wohlfeilſte Materie iſt, die man in Stromen als Nebenprodukt
erhält, wenn man die zur Seife- und Glas Fabrikation erfor
derliche Soda aus Natrum-Chlorid (Kochſalz) bereitet, ſtatt
Waälder zu verbrennen, um die dadurch gewonnene Pottaſche
anſtatt der Soda zu verwenden.



Tagebuch
aus

Friedrichs des Großen Regentenleben.
(1740 1786.)

Von
K. H. S. Roödenbeck.

3 Theile. Berlin 1840 1842.
(Beſchluß.)

Dritter Theil.
1774. 28. Juli. Der König an d'Alembert: Man erzählt

Wunder von Ludwig XVI. Das ganze Reich ſingt ſein Lob.
Das Geheimniß, in Frankreich Beifall zu finden, beſteht darin
neu zu ſein. Jhre Nation war Ludwig XIV. müde, und
hätte faſt ſeinen Leichenzug beſchimpft. Eben ſo hat ihnen
Ludwig XV. zu lange gedauert c. Um Jhre Franzoſen nach
ihrem Geſchmack zu bedienen müſſen ſie alle zwei Jahre einen
neuen König haben. Neuheit iſt der Abgott Jhrer Nation
und ihr Beherrſcher mag ſo gut ſein, als er wolle, ſo werden
ſie am Ende Mangel und Lächerlichkeiten an ihm aufſuchen,
gleichſam als ob man aufhoörte, Menſch zu ſein, wenn man
König iſt.

1777. 11. Oktober. Der König an Voltaire: Jn dem
Verhältniſſe, wie die Völker civiliſirter werden, muß man auch
ihre Geſetze mildern. Wir haben es gethan und befinden uns
wohl dabei. Der Denkart der weiſeſten Geſetzgeber zufolge,
glaubte ich, es ſei beſſer, Verbrechen zu verhuten und zu ver
hindern als ſie zu beſtrafen. Dies iſt mir gelungen. Um
Jhnen einen deutlichen Begriff hiervon zu geben, muß ich Sie
mit unſerer Bevölkerung bekannt machen. Dieſe beläuft ſich
nur auf 5,200,000 Seelen. Seitdem nun unſere Geſetze ge
mildert worden ſind, werden bei uns im Durchſchnitt jährlich
nur 14, höchſtens 15 Todesurtheile gefällt. Das kann ich
Jhnen um ſo zuverläſſiger ſagen, da ohne meine Unterſchrift
Niemand zur Feſtungsſtrafe, und eben ſo Niemand hingerichtet
werden darf wenn ich die Sentenz nicht beſtätigt habe 2c.

1780. 2. Oktober. An d'Alembert: Wir ſind beide alt;
laſſen Sie uns damit zufrieden ſein, den Glanz eines Jahr-
hunderts welches dem menſchlichen Verſtand zur Ehre gereicht,
geſehen und etwas dazu beigetragen zu haben. Auf die
ſchönen Tage Roms, in welchen Cicero, Virgil, Horaz
bluheten, folgten die Zeiten eines Seneca und eines Pli-
nius, und auf dieſe Barbarei. Nach der Herabwürdigung
des menſchlichen Verſtandes kehrten die Zeiten des Wiederauf-
lebens der Wiſſenſchaften zurück. Wir wollen der Veränder-
lichkeit ihre Herrſchaft laſſen, und den Himmel ſegnen, daß er
uns noch zur guten Zeit in die Welt kommen ließ wo unſere
Lebenszeit mit ausgebildeten Talenten und Genies zuſammen-
traf 2c.

1780. 10. Nodember. Wenn wir Medicis haben, werden auch
unſere Genies hervorkeimen, und die Auguſte werden ſchon
Virgile ſchaffen. Wir werden dann auch unſere klaſſiſchen
Schriftſteller bekommen. Jeder wird ſie leſen wollen unſere

Nachbarn werden Deutſch lernen, und die Höfe es mit Ver-
gnügen hören. Und vielleicht bringen unſere guten Schriftſtel
ler es dahin, daß unſere zur Vollkommenheit gebrachte und
verfeinerte Sprache noch einſt von einem Ende Europas bis
zum andern geredet wird. Noch ſind dieſe ſchönen Tage unſe
rer Literatur nicht gekommen, aber ſie nähern ſich und erſchei
nen gewiß. Jch kundige ſie Jhnen an, obgleich mein Alter
mir die Hoffnung nimmt, ſie noch ſelbſt zu ſehen. ch bin
wie Moſes, ich ſehe das gelobte Land von fern, werde aber
nicht ſelbſt hineinkommen.“

1786. 31. Mai. Um dieſe Zeit ließ ſich der König öfters auf
die Terraſſe vor Sansſouci bringen ſich an der warmen Früh-
lingsſonne zu erquicken. Hier war es, wo er, ſeinen Blick
gegen die Sonne gerichtet, die Worte ſprach: Bald werde ich
Dir näher kommen.

1786. 15. Auguſt. An dieſem Tage ſchlummerte der Koönig
ganz wider ſeine Gewohnheit bis gegen 11 Uhr. Nach dem
Erwachen ertheilte er dem General von Rohdich die Dispo-
ſition zu einem Manbvre, das den folgenden Tag von der
Potsdamer Garniſon ausgeführt werden ſollte, mit einer voll
kommen richtigen Anwendung auf das Terrain. Er beſorgte
dann ſeine Kabinetsgeſchafte, zwar mit ſchwacher Stimme, doch
mit voller Geiſteskraft. So dictirte er dem Kabinetsrath Las
peyres auch noch ſo richtig durchdachte Depeſchen (eine vier
Quartſeiten lange Jnſtruction fur einen gewiſſen Geſandten),
daß ſie dem erfahrenſten Miniſter Ehre gemacht haben würden,
und gegen Abend unterſchrieb er die von den Kabinetsräthen
ausgefertigten Briefe zum letzten Mal.

16. Aug. Am Morgen dieſes Tages trat bei dem König
Bewußtloſigkeit und betaubender Schlummer ein. Doch erholke
er ſich bald wieder etwas und als früh gegen 5 Uhr die Geh.
Kabinetsräthe angemeldet wurden, gab er zu verſtehen, daß fie
warten ſollten, er werde ſie herein rufen laſſen. Der General
von Rohdich kam um die gewoöhnliche Stunde, Morgens
gegen 7 8 Uhr zum König um die Parole zu holen aber
obgleich das Bewußtſein beim König zuruck gekehrt war, fo
war es ihm doch nicht möglich, zu ſprechen. Er gab ſein Un
vermögen dem bis zu Thränen geruhrten General durch einen
klagenden Blick zu erkennen. So wechſelten Bewußtſein und
Bewußtloſigkeit den Tag über, und zum erſten Mal in ſeinem
ganzen Leben erinnerte er ſich der zu expedirenden Kabinets-
geſchaäfte nicht. Jn der Nacht zum 17., als die uber ſeinem
Kopf hängende Uhr 11 ſchlug, fragte er, was die Uhr ſei?
man ſagte es ihm, worauf er ſagte: „um 4 Uhr will ich auf
ſtehen. Bald darauf nahm er etwas Saft und ſagte: das
wird gut ſein wir ſind uber den Berg und ſpäter noch
mehrere unverſtändliche Worte.

Donnerstag, den 17. Auguſt 1786, Morgens um 2 Uhr
20 Minuten, endigte ſich zu Sansſouci das große und thaten
reiche Leben Friedrich's des Zweiten, des Gro-
ſßen, Königs von Preußen. Er ſtarb mit der Standhaftig
keit und Gelaſſenheit eines Weiſen, alt 74 Jahr 6 Monat
3 Wochen und 3 Tage, nachdem Seine unvergeßliche Regierung
46 Jahr und 2 Monat gedauert hatte.
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